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Gemeinde Fuldabrück, Ortsteil Irwhausen . . .
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zum f3ebauungsplan Nr. 2]. “ Hinter den Höfen“


.Zi!?1 undZweck der Planung


Der Geltungsbereich des Bebauungsplan—Entwurfes liegt nordöstlich des Hecken-
weges und schließt sich im Südwesten an die im Zusammenhang bebaute Ortsiage
des Ortateiles Dennhausen an.


Im gültigen Fflchennutzungsplen der Gemeinde Fuldebrück ist der Geltungsbe
reich 815 Wohnbaufläche dargestellt.


Die HaupterschiieL3ungsstraße läuft im wesentlichen parallel zum Heckenweg
und wird rechtwinklig von diesem ab und wieder zugeführt. Die Grundstücke
im mittleren Bereich werden durch eine Wohn— und Spielstraße erschlossen.
Vorgesehen ist eine Gberwiegende Bebauung mit ein— und zweigeschossgen
Einzelhiusern auf Grundstücken mit einer Größe von 600 bis 1 000. qm .


An dem neu entstehendenOrtarand von Dennhausen soll durch umfangreiche
Pflanzfestsetzungen entlang des Heckonweges und der südöstlichen Grnze
(Böschung) des Geitungsbereiches eine lückenlose Eingrtinung dea Baugebietes
erreicht werden; durch diese Festsetzungen kann von der Erstellung eines
Landscha ftsplaries abgesehen werden.


Die Erschiiel3ung des Beugebietes mit Ver— undEntsorgungsleitungen soll
ilber die in der Söhrestraße liegenden Leitungen vorgenommen werden.


Für die [ntws8erung hier besteht ein Mischwaeser—Kanalanschluß, der mit
etwas erhöhten Baukosten durch die erforderlichen Ubertiefen im Bereich
des Wendeplatzes und des Fußweges erreicht werden kann. Eine Alternative
hierzu könnte die Entwässerung im nördlichen Bereich des Bebauungaplanes
als Trennsystem in Richtung Rummeisbach sein.


Die [rschlie3ung dea Straßenverkehrs erfolgt über den Pappeiweg und Heckenweg
zur Ortalage. Zur Verkehraberuhigung der Anliegerstraße wird ein Straßen—
querschnitt von 5 in Fahrbahnbreite festgelegt.
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Zusätzlich sollen hochstmmige Laubbäume in den öffentlichen Verkehreflächen
der Gehwege zur Verbesserung des Wohnumfeldes gepInnzt werden.


Querschnitt der AnLiegerstrofle


Die Verkehrsberuhiqung und Verkehrareduzierung in der Wohn— und SpielstraL3e
wird durch gepflasterte Straßenachwellen an den Einmündungen in Verbindung


. mit dem Anpflanzen von hochsUimmigen Laubbhimon zur Verönderung des Erschei—
nunqsbildes und zur Verbesserung des Wohnumfeldes angestrebt.
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Querschnitt der Spielstrctfle
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Nettowohnbauf1che


Verkehrs f1&he:
Straßenverkehrs fli4che
Wohn— und Spielstraße
Fußwege


GrünfUchen (WegebegleitgrOn)


Gesamter Geltungsbereich


Die Fußwege sind so angeordnet, daß man gefahrlos im Westen den Spielplatz
am Pappeiweg und im Osten den Friedhof an der Söhrestraße erreichen kann.
In dem Fußweg zur Söhrestraße liegen die Vorsorgungsleitungen.
Die Fußwege werden von mittelhohen Laubbäumen zur Verbesserung des Wohnum—
feldes eingegrtlnt.


BEET FUSSWEG BEET
2,0 2,0 2,0


Querschnitt des Fussweges


Die vorhandene Scheune kann zur Erhaltung cies ortstypischen Bildes, trie
bereits an anderen Orten erfolqreich umcestzt, mit Wohnnutzung erhalten
werden. Sollte ein Finanzierunqskonzept nicht möglich sein, dann können


.. . hier entsprechend der ausqewiesenen Bebauung neue Wohnhäuser errichtet werden.


‘Sonstige Planungen


E besteht ein festgestellter Regionaler Raurnordnungsplan (HROP) vom 06.04.19.
In diesem ist der Geltungsbereich al Siedlungefitiche “ßeatand“ dargestellt.


Der Bebauungsplan irci auc dorn cjltiqen Flichennutzungeplan der Gemeinde
Fuldabrück vorn 20.02.74, jetzt ftrtgeltend als Teil des Flchennutzungs—


planes des Zweckverbandes Raum Kassel, entwickelt. Sonstige Planungen tierden
nicht berührt.
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Straßen


Fußwege/Btirgerateig ‘ . 700.000,-- DM
. ‚


Grünpflanzungen J
.


Licht und Wasser 360 ooo,-- DM


Ent8orgung .
. . . . . : •


Kanal
.. . 520.000,-— DM


Vermessung, Unvorhergesehenes,
. .


Abrundung
. 20.000,-- DM


‚. zusammen 1.600.000,--- DM


Die Loistungl9ihigkeit bestehender und gepinnter Abwasser- und Versorgungs
rinlagen sind von der Gemeinde FuldabrUck sichergesteflt.
Die Maßnahmen werden in der Finanzplanung gemäß dem gemeinsamen r1aO des
I-tMdI und des HMfLuU vom 02.07.75 erfaßt.
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Mifller Dr.—Ing. Klose
Bürgermeister Leiter des Planungaamtes





